
Aus der Arbeit des Gemeinderates 
Sitzung vom 30.09.2021 

 
 
Baugesuche 
Der Gemeinderat konnte für die eingereichten Bauvorhaben, teils mit geringen Ausnahmen von 
den Bebauungsplänen, die Zustimmung erteilen. Bei einer Bauvoranfrage war dies nicht so, da 
das gewünschte Objekt im unbeplanten Innenbereich wäre, sich jedoch nach Art und Maß nicht 
in die Umgebungsbebauung einfügen würde. 
 
Erweiterung und Modernisierung Feuerwehrgebäude Hochdorf  
• Mitteilung der Ausschreibungsergebnisse verschiedenen Baugewerke  
• Vergabe der Arbeiten 
Zu den Bauarbeiten gehört auch die Erneuerung der Außenanlage. Diese Arbeiten wurden be-
schränkt ausgeschrieben, die Angebote rechnerisch geprüft und bewertet. Als günstigster An-
bieter bekam die Firma Gebr. Ezel aus Vaihingen den Zuschlag vom Gemeinderat zum Preis 
von ca. 105.200 €. Den Auftrag für die Schlosserarbeiten des Treppenhausgeländers vergab 
der Gemeinderat an den einzigen Bieter, die Firma Fritz-Art aus Eberdingen, für ca. 5.000 €. 
 
Böschungssicherung Lämmerhalde  
• Auftragserteilung an Jahresbauunternehmer 
Im vergangenen Winter hat sich ein Teil der Stützmauer der Lämmerhalde, OT Eberdingen ge-
löst. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Der Bereich muss über eine Länge von ca. 20m 
großzügig gesichert bzw. neu aufgebaut werden. Es wurde beschlossen den Auftrag über ca. 
50.000 € an den Jahresbauunternehmer zu den Jahresbaukonditionen zu vergeben.  

 
 Bebauungsplan „Hinter dem Zaun IV“ im OT Nussdorf  
- Entwurfsbilligung 
- Beschluss zur Einholung von Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentl. Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB sowie Beschluss zur öffentlichen Auslegung gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB des Entwurfes in der Fassung vom 30.09.2021 
Auf Wunsch des Gemeinderats wurde die Rückhaltung von Niederschlagswasser nochmals 
überprüft und in Teil E, Begründung unter Ziffer 12.8 geändert. 
Der Gemeinderat billigte den Entwurf des Bebauungsplans „Hinter dem Zaun IV“ mit örtlichen 
Bauvorschriften in der Fassung vom 30.09.2021 und beauftragte die Verwaltung, die Stellung-
nahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB einzuholen so-
wie die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB des Entwurfes in der Fassung vom 
30.09.2021 durchzuführen. 
 
Umstieg auf SMART zum 01.01.2022  
Die Pflege der Software durch das Rechenzentrum für die Kämmerei läuft zum 31.12.2021 aus.  
Daher erfolgte am 15.11.2018 der GR-Beschluss, auf dvv.Finanzen Kommunale Doppik 
SMART (SMART) und Kommunalmaster Steuern und Abgaben (KM-StA) ab 01.01.2022 umzu-
steigen. Die Anwesenden nahmen die Ausführungen von Kämmerei- u. Personalamtsleiter 
Knöller hierzu zur Kenntnis. 
 
Einsatz von Luftfiltergeräten für Klassenzimmer bzw. für die Räume der Kindertages- 
stätten 
Die Ratsmitglieder nahmen die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und entschieden zur 
Prüfung der Notwendigkeit, der Verbesserung der Lüftungstechnik und des Raumklimas (auch 
gegen Hitze im Sommer) das Ing.-Büro F. Müller Rationplan GmbH zu beauftragen. 
 
Annahme von Spenden 
Der Gemeinderat genehmigte die Annahme von Spenden in Höhe von insgesamt 1.400 Euro, 
die entsprechend der Zuwendungsziele eingesetzt werden.  
 
Einwohnerfragen 
Auf die Frage aus der Zuhörerschaft zum Schulwegeplan und den Verbesserungsempfehlun-
gen konnte berichtet werden, dass in der Heimerdinger Straße, in der Stuttgarter Straße und in 
der Vaihinger Straße jeweils Fußgängerüberwege eingerichtet werden. Die Umsetzung erfolgt 



in Kürze durch den Straßenbaulastträger, das Landratsamt bzw. das Regierungspräsidium. Die 
Kosten muss jedoch die Gemeinde übernehmen. Zur Frage der Kindergartenentwicklung wurde 
vom Vorsitzenden erklärt, dass sich die Ratsmitglieder nichtöffentlich über die weitere Vorge-
hensweise verständigen werden. Interessenten von Naturkindergarten werden sich dem Gremi-
um im Oktober vorstellen. 
 
Verschiedenes und Bekanntgaben 
Aus der vergangenen nichtöffentlichen Sitzung gab der Vorsitzende bekannt, dass über die Be-
setzung der Schulleiter*innen-Stelle der Eberdinger Grundschule und Stellvertretungsstelle ei-
ner Kita-Leitung entschieden wurde.  
 
Bürgermeisteramt Eberdingen 

 


